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motiviert nämlich den Punkt 158, § 26, der neueſten Dienſtvorſchrift
für die U Militärgeiſtlichkeit, der da lautet „Falls die el einer dem
nichtaktiven Stande angehörigen Militärperſon vom Militärſpitale behufs
Beerdigung übernommen wird, iſt Einſegnung der Lei IMR Spitale
nuL der Spitalskurat ermächtigt, doch hat en bezüglichen terberegiſter—
Au  8  3ug dem zuſtändigen Zivilpfarrer zuzuſenden. Der eventuelle An⸗
ſpruch des etzteren auf die Stola ird hiedurch nicht berührt.“ Dieſe Sa
iſt für leine Garniſonsorte, in welchen ſich ein Militärſpital befindet,
von großer Tragweite und Bedeutung.

Jede katholiſche Perſon muß irgendeiner Jurisdiktion unterſtehen.
Dieſe hier in Frage kommenden nichtaktiven Militärperſonen unterſtehen
dem Zivilklerus (Paſtoration, Fertigung der Zeugniſſe, Quittungen 243 ihre
Funktionen gehören mit fortlaufender Reihenzahl Iun die Zivilmatriken
(Entſcheidung des b Miniſteriums des Innern OIm 30. Jänner 1900,

17.361 5 und ihre Sterbefälle dürfen nicht von en Militär⸗
Matrikelführern In die Olksbewegungstabelle aufgenommen werden. (Erlaß
de  E Kriegsminiſteriums vom 9 Dezember 1899, MI Nr. Dieſes
Verhältnis konſtatier auch die neueſte Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſt—
lichkeit da ſie C dem Spitalskuraten ur Pflicht macht, den Sterbe
regiſter⸗-Auszug dem An Zivilpfarrer zuzuſenden.

Um Perſonen, welche dem Zivilklerus unterſtehen, handelt EeS ſich alſo
Die Dienſtvorſchrift 8 26, Punkt 158 lautet „Falls die el OIm
Militärſpitale behufs Beerdigung Üübernommen wird“ und ſpricht Im
„eventuellen“ Anſpruche des Zivilpfarrers auf die Stola

Jede Uebernahme ſetzt die Uebergabe voraus nach dem allgemeinen
E  5 bei einer Funktion ſpricht ma  2 von der Delegation, Entlaſſung 4N
von S de  7* jurisdiktionsberechtigten Seelſorgers. Schon bei der Stili  ·
ſterung der Dienſtvorſchrif hätte man daher im — Punkt 158, ſchreibenſollen „Falls die Leiche einer dem nichtaktiven Stande angehörigen Militär.
perſon vo  2 zuſtändigen Zivilpfarramte entlaſſen und vo  3 Militärſpitalbehufs Beerdigung übernommen wird 20

Wir wünſchen dem wirklich praktiſchen Buche die größte Verbreitung;beſonders die Zivilgeiſtlichen, L  E mit der ſubſidiariſchen Leitung der
Militärſeelſorge betraut ſind, werden das Buch mit Freuden begrüßen
Thereſienſtadt (Böhmen Pfarrer
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Im Laufe dieſes Ja  Hres ſind In Wien zwei Bücher erſchienen, welche
QaQn und für ſich vortrefflich, für den praktiſchen Gebrauch des Seelſorgeklerus
aber von größter Wichtigkeit ſind Das eine iſt das andbu für die
katholiſche Militärgeiſtlichkeit von Emmerich Bjelik (Selbſtverlag des ApFeldvikariates un ien), das andere iſt das oben angezeigte. Letzteres leiſtet
den Kandidaten für den Pfarrkonkurs, den Pfarrern, Proviſoren und allen
die mit der Verwaltung des Kirchenvermögens tun haben, die beſtenDienſte Der Verfaſſer hat bereits durch ſein Buch „Matrikenführung“bewieſen, daß die praktiſchen Aufgaben des Pfarrklerus 71 löſen verſteht;in dieſem Buche erbringt neuerdings den Beweis für ſeine diesbezüglicheBefähigung und Gewandtheit. Es bedarf daher nicht vieler Worte, das
Werk u empfehlen, Ondern P8 genügt chon die infache Ankündigung.

inz Dr M. Hiptmair.


